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Geschäftsverteilung
des Bundesverfassungsgerichts für das Geschäftsjahr 1998

A. Vorbemerkung
Die Zuständigkeit der Senate ergibt sich aus § 14 Abs. 1 bis 3

des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht (BVerfGG)
und dem Beschluß des Plenums des Bundesverfassungsgerichts
nach § 14 Abs. 4 Satz 1 BVerfGG vom 15. November 1993
(BGBl. I S. 2492).

B. Erster Senat

Beschlüsse des Ersten Senats vom 10. Dezember 1997

1. Geschäftsverteilung des Senats

a) Beschluß über die Geschäftsverteilung im Geschäftsjahr 1998

I.

Die Verteilung verfahrenseinleitender Anträge auf die einzelnen
Mitglieder des Ersten Senats bestimmt sich auch im Geschäfts¬
jah  1998 weiterhin nach Sachgebieten (Teil A) und in einem
Umlaufverfahren (Teil B) unverändert nach Maßgabe des
Beschlusses des Ersten Senats vom 5. Dezember 1995.

II.

Hinsichtlich der Berufung der Richter in den Ausschuß gemäß
14 Abs. 5 BVerfGG verbleibt es für das Geschäftsjahr 1998

aenfalls unverändert bei der Regelung des Beschlusses des
Ersten Senats vom 5. Dezember 1995.

b) Geschäftsverteilung für das Geschäftsjahr 1998 gemäß
Beschluß vom 10. Dezember 1997 in Verbindung mit dem
Beschluß vom 5. Dezember 1995 (BAnz. Nr. 47a vom 7. März
1996)

I.

Die Verfahrens einleitenden Anträge werden
1. nach originären Sachgebieten (Teil A) und
2. in einem Umlaufverfahren (TeilB)
auf die einzelnen Richter verteilt.

II.

Zu 1.1.

Die Sachgebiete für jeden Richter ergeben sich aus der anliegen¬
den Gesamtübersicht (Teil A); zu den Sachgebieten gehören
auch die Verfahren, in denen Rügen aus Artikel 19 Abs. 4,
Artikel 101 Abs. 1 und Artikel 103 Abs. 1 GG überwiegen.
Ist ein Richter für ein bestimmtes Grundrecht zuständig und
wird in einem Verfahren überwiegend die Verletzung dieses
Grundrechts gerügt, so ist ihm das Verfahren zuzuteilen.
Wird ein Verfahren aus dem Allgemeinen Register nachträglich
in das Verfahrensregister umgeschrieben (§ 61 Abs. 2 GO-

VerfG), ist für die Zuteilung die Fassung der Gesamtübersicht
.'eil A) im Zeitpunkt des Eingangs des Verfahrens beim Leiter

der Geschäftsstelle maßgebend.
Zu 1.2.

Soweit sich Verfahren nicht nach Teil A zuteilen lassen, werden
sie in Fortsetzung des durch Beschluß des Senats vom 9. August
1995 eingeführten Umlaufverfahrens zugeteilt. Maßgebend für
die Zuteilung sind danach folgende Grundsätze:
a) Die Zuteilung der eingehenden Umlaufverfahren richtet sich

jeweils nach den Zuteilungszahlen des letzten Stichtages in
folgender Weise:
Zunächst erhält der Richter, der zum vorigen Stichtag insge¬
samt (nach Teil A und Teil B) die geringste Zahl von Ver¬
fahren zugeteilt erhalten hat, so viele Umlaufverfahren zuge¬
teilt, bis der Unterschied zu dem Richter mit der nächst¬
höheren Zuteilungszahl ausgeglichen ist. Anschließend
werden die weiteren Umlaufverfahren in der Reihenfolge
des Eingangs abwechselnd auf diese beiden Richter verteilt,
bis der Unterschied zu dem Richter mit der nächsthöheren
Zuteilungszahl ausgeglichen ist. Die weiteren Verfahren
werden sodann unter diesen drei Richtern abwechselnd in
der Reihenfolge des Eingangs zugeteilt, bis der Unterschied
zu dem Richter mit der nächsthöheren Zuteilungszahl aus¬
geglichen ist, und so weiter. Sind alle Richter einbezogen,
wird die Zuteilung im Umlauf auf einen neuen Stichtag
bezogen; dieser ist der Letzte des Monats, für den beim Aus¬
gleich die Statistik seit mindestens fünf Arbeitstagen ausge¬
druckt vorliegt. Liegt nach dem Ende des Ausgleichs noch
keine gedruckte neue Statistik seit fünf Tagen vor, werden
die Umlaufverfahren bis zum neuen Stichtag unter allen
Richtern in der bisherigen Reihenfolge gleichmäßig verteilt.

Bei gleichen Zuteilungszahlen beginnt die Zuteilung jeweils
mit dem dienstjüngeren Richter.
Mit dem Geschäftsjahr 1998 beginnt das Zuteilungsverfahren
nicht von neuem, sondern es wird das nach dem letzten
Stichtag des Vorjahres laufende Zuteilungsverfahren gemäß
den vorstehenden Grundsätzen fortgeführt.

b) Maßgebend für die Reihenfolge der Eintragung ist bei
Umschreibungen aus dem Allgemeinen Register (§ 61 Abs. 2
GOBVerfG) der Eingang des Verfahrens beim Leiter der
Geschäftsstelle. Entsprechendes gilt, wenn ein zunächst
nach Teil A zugeteiltes Verfahren nachträglich im Umlauf¬
verfahren zugeteilt wird. Im übrigen bestimmt sich die
Reihenfolge der Eintragung nach dem durch den Eingangs¬
stempel ausgewiesenen Zeitpunkt. Gehen mehrere Sachen
gleichzeitig ein, so entscheidet die alphabetische Reihen¬
folge, bezogen auf den Namen des Beschwerdeführers oder
den Ortsnamen des Sitzes der Institution oder des Gerichts,
bei gleichem Sitz zweier oder mehrerer Institutionen die
Bezeichnung der Institution. Gehen zu einem im Umlauf
(Teil B) zugeteilten Verfahren gleichzeitig oder später
weitere tatsächlich oder/und rechtlich gleichgelagerte Ver¬
fahren ein, so sind auch diese dem für das erste Eingangs¬
verfahren zuständigen Richter außerhalb der maßgeblichen
Zuteilungsfolge zuzuweisen, selbst wenn er im Zeitpunkt
der Zuteilung vom Umlaufverfähren ausgenommen ist.

c) Umlaufverfahren, in denen ein Antrag auf Erlaß einer einst¬
weiligen Anordnung gestellt ist (Eilsachen), werden sofort
zur Zuteilung vorgelegt und jeweils dem Berichterstatter
zugeteilt, der im Anschluß an die bereits zugeteilten und die
dem Senatsvorsitzenden zur Zuteilung vorliegenden Verfah¬
ren an der Reihe ist; das gilt auch dann, wenn vorher noch
weitere Umlaufverfahren eingegangen, aber noch nicht zur
Zuteilung vorgelegt worden sind. Die weitere Reihenfolge
der Zuteilung bestimmt sich wieder nach den allgemein gel¬
tenden Vorschriften unter Berücksichtigung der zugeteilten
Eilsachen.

Teil A

Vorsitzender des Senats
Vizepräsident Seidl

I. 1. Grundstücksverkehrsrecht,

2. Umweltschutz (öffentlich-rechtlich),
3. Recht der Erschließung,
4. Verfahren über Beeinträchtigungen von Grundstücks¬

eigentum (mit Ausnahme finanzieller Lasten), die sich
auf öffentliches Recht stützen, soweit nicht die Dezernate
BVRin Haas oder BVR Hömig zuständig sind,

5. Kindergeldrecht,
6. Geistiges Eigentum (Urheber-, Patent- und Warenzeichen¬

recht) ,
7. Höfeordnung (Britische Zone),
8. Erbrecht.

II. Kostenrecht und Prozeßkostenhilfeverfahren, soweit Gebiete
der originären DezernatsZuständigkeiten betroffen sind.

BVR Grimm
I. 1. Recht der freien Meinungsäußerung, Rundfunk- und

Pressefreiheit   Artikel 5 Abs. 1 GG  ,
2. Versammlungsfreiheit/Demonstrationsrecht   Artikel 8

GG-,
3. Vereinigungsfreiheit   Artikel 9 Abs. 1 GG  ,
4. Allgemeines Persönlichkeitsrecht   Artikel 2 Abs. 1

GG-,
5. Recht des Datenschutzes,

6. Wettbewerbsrecht (Gesetz gegen den unlauteren Wett¬
bewerb, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen),

7. Wiedergutmachungsrec t (Entschädigungs- und Rück¬
erstattungsrecht — BEG —),

8. Petitionsrecht — Art. 17 GG —.

II. Kostenrecht und Prozeßkostenhilfe verfahren, s o weit Gebiete
der originären Dezernats Zuständigkeiten betroffen sind.



BVR Kühli g
I. 1. Arbeitsrecht (einschließlich betrieblicher Altersversor¬

gung),
2. Recht der Arbeitnehmerüberlassung,
3. Mutterschutzrecht, soweit es nicht zum Sozialrecht

gehört.
II. Kostenrecht und Prozeßkostenhilfeverfahren, soweit Gebiete

der originären DezernatsZuständigkeiten betroffen sind.

BVRin Seibert
I. Familienrecht einschließlich mit dem Familienrecht zusam¬

menhängender Fragen des
Namensrechts,
Pers onens tandsrechts,
Transsexuellengesetzes,
Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG).

II. Kostenrecht und Prozeßkostenhilfeverfahren, soweit Gebiete
der originären Dezernatszuständigkeiten betroffen sind.

BVRin Jaeger
I. 1. Recht der selbständig und vorwiegend persönlich ausge¬

übten Berufe, soweit es in den Verfa ren (zumindest
auch) um die Auslegung des Artikels 12 GG geht.
Solche Berufe sind:
a) die klassischen freien Berufe (z. B. Rechtsanwälte,

Ärzte, Architekten, Notare),
b) andere selbständig, vorwiegend persönlich ausgeübte

Berufe (z. B. Makler, Hebammen, Landwirte, Hand¬
werker) ,

2. Ausbildungs- und Prüfungsrecht (auch an Hochschulen,
nicht jedoch im Rahmen des allgemeinen Schulrechts  
vgl. Dezernat BVRHömig  ),

3. Wirtschaftsrechtliche Fragen im Bereich der gesetzlichen
Krankenversicherung.

II. Kostenrecht und Prozeßkostenhilfeverfahren, soweit Gebiete
der originären Dezernatszuständigkeiten betroffen sind.

BVRi  Haas
I. 1. Steuersachen, soweit bis 31. Dezember 1989 anhängig

geworden,
2. Steuerrecht,

3. Kriegsfolgenliquidation, soweit bis zum 31. Dezember
1994 anhängig geworden,

4. Gemeindeabgabenrecht (z. B. Kommunales Abgaben¬
recht und Abgabenrecht von Verbänden),

5. Baurecht,

6. Bodenrecht,

7. Enteignungsrecht,
8. Städtebauliches und ländliches Planungsrecht,
9. Raumordnungsrecht,

10. Natur- und Landschaftsschutz,
11. Städtisches Umlegungs- und Grenzbereinigungsrecht,
12. Flurbereinigungsrecht.

II. Kostenrecht und Prozeßkostenhilfeverfahren, soweit Gebiete
der originären Dezernatszuständigkeiten betroffen sind.

BVR Hömig
I. 1. Recht der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit

Artikel 4 GG  ,
2. Hochschuhecht (einschließlich Promotions- und Habili¬

tationsrecht, nicht jedoch sonstiges Hochschulausbil-
dungs- und Hochschulprüfungsrecht),

3. Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung und
Lehre   Artikel 5 Abs. 3 GG  ,

4. Schulrecht (einschließlich des Privatschulrechts  
Artikel 7 GG   und einschließlich des Prüfungs- und Ver¬
setzungsrechts im Rahmen des Schulrechts, jedoch nicht
Prüfungen für das Lehramt an Schulen),

5. Grundstücks- und unternehmensbezogene Vermögensfra¬
gen im Zusammenhang mit der Herstellung der Deut¬
schen Einheit (insbesondere Vermögensgesetz, Investiti¬
onsvorranggesetz, Entschädigungs- und Ausgleichslei¬
stungsgesetz, Sachenrechtsänderungsgesetz, Schuldrechts¬
änderungsgesetz, Landwirtschaftsanpassungsgesetz).

II. Kostenrecht und Prozeßkostenhilfeverfahren, soweit Gebiete
der originären Dezernats Zuständigkeiten betroffen sind.

BVR Steiner
I. Sozialrecht (soweit nicht die Dezernate Vizepräsident Seidl

Kindergeldrecht   und BVRin Jaeger   z. B. Kassenarzt¬
recht etc.   zuständig sind).

II. Kostenrecht und Prozeßkostenhilfeverfahren, soweit Gebiete
der originären Dezernats Zuständigkeiten betroffen sind.

2. Kammern des Senats
gemäß § 1 5 a Ab s . 1 Satz 1 und Abs . 2B Verf GG

Für das Geschäftsjahr 1998 werden gemäß § 15a Abs. 1 und
Abs. 2 BVerfGG drei Kammern in folgender Besetzung gebildet:
1. Kammer: Vizepräsident Seidl

BVR Grimm
BVR Hömig

2. Kammer: BVR Kühling
BVRin Jaeger
BVR Steiner

3. Kammer: Vizepräsident Seidl
BVRin Seibert
BVRin Haas

Bei Verhinderung ordentlicher Kammermitglieder treten
1. für die Mitglieder der 1. Kammer die Mitglieder der 3. Kam¬

mer, sodann die Mitglieder der 2. Kammer,
2. für die Mitglieder der 2. Kammer die Mitglieder der 1. Kam¬

mer, sodann die Mitglieder der 3. Kammer,
3. für die Mitglieder der 3. Kammer die Mitglieder der 2. Kam¬

mer, sodann die Mitglieder der 1. Kammer,

jeweils mit dem zuletzt genannten Mitglied beginnend, als Stell¬
vertreter ein.

Jede der drei Kammern ist für die Verfassungsbeschwerden und
die Anträge nach § 80 BVerfGG aus den Dezernaten ihrer ordent¬
lichen Mitglieder zuständig. Hinsichtlich der Verfassungsbe
schwerden und dieser Anträge aus dem Dezernat von Vize¬
präsident Seidl ist jedoch nur die 1. Kammer zuständig.

3. Aus s chuß gemäß §14 Ab s . 5 BVerfGG

Für das Geschäftsjahr 1998 werden in den Ausschuß gemäß § 14
Abs. 5 BVerfGG berufen:
BVR Grimm
BVR Kühling
und als Stellvertreterinnen
BVRin Seibert
BVRin Jaeger.
Die Vertreter sind in der Reihenfolge zuständig, in der sie vor¬
stehend aufgeführt sind.

4. Voruntersuchung gemäß § 3 8 Abs. 2,
§54 Ab s . 2 und §58 Ab s . 1 BVerfGG

Für die Durchführung der Voruntersuchung in den Fällen von
§ 38 Abs. 2, § 54 Abs. 2 und § 58 Abs. 1 BVerfGG sind für das
Geschäftsjahr 1998 in der Reihenfolge der Verfahren folgende
Richter zuständig:
BVRin Jaeger
BVRin Haas
BVR Hömig
BVR Grimm
BVR Kühling
BVR Steiner
BVRin Seibert.
Vertreter ist jeweils der in der Reihe folgende Richter.

C. Zweiter Senat

Beschlüsse des Zweiten Senats vom 3. Dezember 1997

1. Geschäftsverteilung des Senats

I.

1. In V erfas sungsb es ch wer de-V erfahren nach Artikel 93 Abs. 1
Nr. 4a und 4b GG (§ 13 Nr. 8a BVerfGG) und in Verfahren
der konkreten Normenkontrolle nach Artikel 100 Abs. 1 GG
(§ 13 Nr. 11 BVerfGG) erfolgt die Bestellung des Bericht¬
erstatters in Zuordnung zu den aus Nummer I der Anlage
ersichtlichen Rechtsgebieten.

2. In den Verfahren der abstrakten Normenkontrolle nach
Artikel 93 Abs. 1 Nr. 2 GG (§ 13 Nr. 6 BVerfGG), der Vorlagen
nach Artikel 100 Abs. 3 GG (§ 13 Nr. 13 BVerfGG) und der
sonstigen Fälle nach Artikel 93 Abs. 2 GG (§ 13 Nr. 15
BVerfGG) orientiert sich die Bestellung des Berichterstatters
an den aus Nummer I der Anlage ersichtlichen Rechtsgebie¬
ten und maßgeblich daran, welcher Richter angesichts der
Geschäftslage das Verfahren gegenwärtig am wirksamsten
fördern kann.

II.
In den übrigen Verfahrensarten erfolgt die Bestellung des
Berichterstatters nach Maßgabe der aus Nummer II der Anlage
ersichtlichen Verteilung.
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III.
In Fällen der nicht nur kurzfristigen Dienstunfähigkeit oder der
nachhaltigen Überlastung eines Richters kann abweichend von
der unter I und II geregelten Geschäfts Verteilung ein anderer
Richter zum Berichterstatter bestellt werden.

Anlage
Vorsitzende des Senats
Präsidentin Limbach

I. 1. Parlamentsrecht,
2. Streitige Zivilgerichtsbarkeit (10% der Eingänge).

II. Organstreitigkeiten nach Artikel 93 Abs. 1 Nr. 1 GG (§ 13
Nr. 5 BVerfGG), öffentlich-rechtliche Streitigkeiten inner¬
halb eines Landes nach Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4 GG (§ 13 Nr. 8
BVerfGG) und VerfassungsStreitigkeiten innerhalb eines
Landes nach Artikel 99 GG (§ 13 Nr. 10 BVerfGG), sofern sie
überwiegend den Umfang der Rechte und Pflichten der Par¬
lamente und ihrer Organteile betreffen.

BVRin Graßhof
I. 1. Wahlrecht,

2. Aus dem Strafverfahrens- und Ordnungswidrigkeiten¬
recht: W ieder eins etzung,

3. Klageerzwingungsverfahren (50% der Eingänge),
4. Streitige Zivilgerichtsbarkeit (60% der Eingänge),
5. Freiwillige Gerichtsbarkeit,
6. Staatsangehörigkeitsrecht,
7. Auslieferungsrecht,

8. Zentralregistersachen.
II. 1. Verfahren nach Artikel 18 GG (§ 13 Nr. 1 BVerfGG),

2. Verfahren nach Artikel 41 Abs. 2 GG (§ 13 Nr. 3 BVerfGG),
3. Organstreitigkeiten nach Artikel 93 Abs. 1 Nr. 1 GG (§ 13

Nr. 5 BVerfGG) und Verfassungsstreitigkeiten innerhalb
eines Landes nach Artikel 99 GG (§ 13 Nr. 10 BVerfGG),
sofern sie das Wahlrecht betreffen.

BVR Kruis
I. l. Materielles und formelles Strafvollstreckungsrecht,

2. Maßnahmen im Vollzug von
a) Untersuchungshaft,
b) Strafhaft,
c) Unterbringungen,
d) sonstigen Freiheitsentziehungen,

3. Maßnahmen nach dem 1. Buch, 8. Abschnitt StPO in
Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren,

4. Ordnungswidrigkeitenrecht, ausgenommen Wiedereinset¬
zung.

II. 1. Bund/Länderstreitigkeiten nach Artikel 84 Abs. 4 Satz 2,
Artikel 93 Abs. 1 Nr. 3 und 4 GG (§ 13 Nr. 7 und 8
BVerfGG),

2. Verfassungsstreitigkeiten innerhalb eines Landes nach
Artikel 99 GG (§ 13 Nr. 10 BVerfGG), soweit nicht ein
anderer Richter zuständig ist.

BVR Kirchhof
I. 1. Finanzverfassungs- und Haushaltsrecht,

2. Abgaben- und Steuerrecht, einschließlich Verfahrens-
recht,

3. Verfahren aus sämtlichen Rechtsgebieten, bei denen die
Auslegung von Völker- und Europarecht von erheblicher
Bedeutung sind,

4. Klageerzwingungsverfahren (50% der Eingänge),
5. Anordnung und Aufrechterhaltung von Untersuchungs¬

haft.
II. l. Organstreitigkeiten nach Artikel 93 Abs. 1 Nr. 1 GG (§ 13

Nr. 5 BVerfGG), soweit nicht ein anderer Richter zustän¬
dig ist,

2. Verfahren nach Artikel 100 Abs. 2 GG (§ 13 Nr. 12
BVerfGG).

BVR Winter
I. 1. Strafrecht, ohne Wehrstrafrecht,

2. Strafverfahrensrecht, soweit nicht ein anderer Richter
zuständig ist,

3. Gnadensachen,
4. Streitige Zivilgerichtsbarkeit (15% der Eingänge).

II. 1. Öffentlich-rechtliche Streitigkeiten zwischen verschiede¬
nen Ländern nach Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4 GG (§ 13 Nr. 8
BVerfGG), soweit nicht ein anderer Richter zuständig ist,

2. Öffentlich-rechtliche Streitigkeiten innerhalb eines Lan¬
des nach Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4 GG (§ 13 Nr. 8 BVerfGG),
soweit nicht ein anderer Richter zuständig ist.

BVR Sommer
I. 1. Materielles Asylrecht (15% der Eingänge),

2. Asylverfahrensrecht,

3. Ausländerrecht,

4. Streitige Zivilgerichtsbarkeit (15% der Eingänge),
5. Sozialgerichtsbarkeit, Arbeitsgerichtsbarkeit,
6. Verwaltungsgerichtsbarkeit, soweit nicht ein anderer

Richter zuständig ist,
7. Wiedergutmachungsrecht einschließlich des Gesetzes zur

Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen
Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes.

II. Verfahren nach Artikel 61 GG (§ 13 Nr. 4 BVerfGG).

BVR Jentsch
I. 1. Parteienrecht,

2. Recht des öffentlichen Dienstes, einschließlich Verfah¬
rensrecht,

3. Personalvertretungsrecht,
4. Wehr- und Ersatzdienstrecht, einschließlich Unterhaltssi¬

cherungsrecht,

5. G 131,
6. Berufs- und Ausbildungsrecht,

7. Berufs- und Ehrengerichtsbarkeit,
8. Wehrstrafrecht,

9. Materielles Asylrecht (37,5% der Eingänge).
II. 1. Verfahren nach Artikel 21 Abs. 2 GG (§ 13 Nr. 2

BVerfGG),
2. Verfahren nach Artikel 98 Abs. 2 und 5 GG (§ 13 Nr. 9

BVerfGG),
3. Organstreitigkeiten nach Artikel 93 Abs. 1 Nr. 1 GG (§ 13

Nr. 5 BVerfGG), öffentlich-rechtliche Streitigkeiten inner¬
halb eines Landes nach Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4 GG (§ 13
Nr. 8 BVerfGG) und Verfas sungs Streitigkeiten innerhalb
eines Landes nach Artikel 99 GG (§ 13 Nr. 10 BVerfGG),
sofern sie den verfassungsrechtlichen Status politischer
Parteien betreffen.

BVR Hassemer
I. 1. Kommunalrecht, insbesondere V erfas sungsb es chwerden

gemäß § 91 BVerfGG,
2. Materielles Asylrecht (47,5% der Eingänge),
3. Staatskirchenrecht einschließlich des Rechts der Dienst¬

verhältnisse zu Religionsgesellschaften und des zugehöri¬
gen Dis ziplinarrechts,

4. Privat- und Nebenklage,
5. Wiederaufnahme des Strafverfahrens (4. Buch StPO) ein¬

schließlich der Rehabilitierungs- und Kas s ations verf äh¬
ren.

II. Verfahren nach Artikel 126 GG (§ 13 Nr. 14 BVerfGG).

2. Kammern des Senats
gemäß §15a Abs.l Satz 1

und Abs. 2 BVerfGG
Für das Geschäftsjahr 1998 werden gemäß § 15a Abs. 1 Satz 1
und Abs. 2 BVerfGG drei Kammern in folgender Besetzung
gebildet:
1. Kammer: BVR Sommer

BVR Jentsch
BVR Hassemer

2. Kammer: Präsidentin Limbach
BVR Kruis
BVR Winter

3. Kammer: Präsidentin Limbach
BVRin Graßhof
BVR Kirchhof

Bei Verhinderung ordentlicher Kammermitglieder treten
a) für die Mitglieder der 1. Kammer die Mitglieder der 2. Kam¬

mer, sodann die Mitglieder der 3. Kammer,
b) für die Mitglieder der 2. Kammer die Mitglieder der 3. Kam¬

mer, sodann die Mitglieder der 1. Kammer und
c) für die Mitglieder der 3. Kammer die Mitglieder der 1. Kam¬

mer, sodann die Mitglieder der 2. Kammer,

jeweils mit dem dienstjüngsten Mitglied (§ 8 der Geschäftsord¬
nung des Bundesverfassungsgerichts) beginnend, als Stellver¬
treter ein.



BVR Kühli g
I. 1. Arbeitsrecht (einschließlich betrieblicher Altersversor¬

gung),
2. Recht der Arbeitnehmerüberlassung,
3. Mutterschutzrecht, soweit es nicht zum Sozialrecht

gehört.
II. Kostenrecht und Prozeßkostenhilfeverfahren, soweit Gebiete

der originären DezernatsZuständigkeiten betroffen sind.

BVRin Seibert
I. Familienrecht einschließlich mit dem Familienrecht zusam¬

menhängender Fragen des
Namensrechts,
Pers onens tandsrechts,
Transsexuellengesetzes,
Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG).

II. Kostenrecht und Prozeßkostenhilfeverfahren, soweit Gebiete
der originären Dezernatszuständigkeiten betroffen sind.

BVRin Jaeger
I. 1. Recht der selbständig und vorwiegend persönlich ausge¬

übten Berufe, soweit es in den Verfa ren (zumindest
auch) um die Auslegung des Artikels 12 GG geht.
Solche Berufe sind:
a) die klassischen freien Berufe (z. B. Rechtsanwälte,

Ärzte, Architekten, Notare),
b) andere selbständig, vorwiegend persönlich ausgeübte

Berufe (z. B. Makler, Hebammen, Landwirte, Hand¬
werker) ,

2. Ausbildungs- und Prüfungsrecht (auch an Hochschulen,
nicht jedoch im Rahmen des allgemeinen Schulrechts  
vgl. Dezernat BVRHömig  ),

3. Wirtschaftsrechtliche Fragen im Bereich der gesetzlichen
Krankenversicherung.

II. Kostenrecht und Prozeßkostenhilfeverfahren, soweit Gebiete
der originären Dezernatszuständigkeiten betroffen sind.

BVRi  Haas
I. 1. Steuersachen, soweit bis 31. Dezember 1989 anhängig

geworden,
2. Steuerrecht,

3. Kriegsfolgenliquidation, soweit bis zum 31. Dezember
1994 anhängig geworden,

4. Gemeindeabgabenrecht (z. B. Kommunales Abgaben¬
recht und Abgabenrecht von Verbänden),

5. Baurecht,

6. Bodenrecht,

7. Enteignungsrecht,
8. Städtebauliches und ländliches Planungsrecht,
9. Raumordnungsrecht,

10. Natur- und Landschaftsschutz,
11. Städtisches Umlegungs- und Grenzbereinigungsrecht,
12. Flurbereinigungsrecht.

II. Kostenrecht und Prozeßkostenhilfeverfahren, soweit Gebiete
der originären Dezernatszuständigkeiten betroffen sind.

BVR Hömig
I. 1. Recht der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit

Artikel 4 GG  ,
2. Hochschuhecht (einschließlich Promotions- und Habili¬

tationsrecht, nicht jedoch sonstiges Hochschulausbil-
dungs- und Hochschulprüfungsrecht),

3. Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung und
Lehre   Artikel 5 Abs. 3 GG  ,

4. Schulrecht (einschließlich des Privatschulrechts  
Artikel 7 GG   und einschließlich des Prüfungs- und Ver¬
setzungsrechts im Rahmen des Schulrechts, jedoch nicht
Prüfungen für das Lehramt an Schulen),

5. Grundstücks- und unternehmensbezogene Vermögensfra¬
gen im Zusammenhang mit der Herstellung der Deut¬
schen Einheit (insbesondere Vermögensgesetz, Investiti¬
onsvorranggesetz, Entschädigungs- und Ausgleichslei¬
stungsgesetz, Sachenrechtsänderungsgesetz, Schuldrechts¬
änderungsgesetz, Landwirtschaftsanpassungsgesetz).

II. Kostenrecht und Prozeßkostenhilfeverfahren, soweit Gebiete
der originären Dezernats Zuständigkeiten betroffen sind.

BVR Steiner
I. Sozialrecht (soweit nicht die Dezernate Vizepräsident Seidl

Kindergeldrecht   und BVRin Jaeger   z. B. Kassenarzt¬
recht etc.   zuständig sind).

II. Kostenrecht und Prozeßkostenhilfeverfahren, soweit Gebiete
der originären Dezernats Zuständigkeiten betroffen sind.

2. Kammern des Senats
gemäß § 1 5 a Ab s . 1 Satz 1 und Abs . 2B Verf GG

Für das Geschäftsjahr 1998 werden gemäß § 15a Abs. 1 und
Abs. 2 BVerfGG drei Kammern in folgender Besetzung gebildet:
1. Kammer: Vizepräsident Seidl

BVR Grimm
BVR Hömig

2. Kammer: BVR Kühling
BVRin Jaeger
BVR Steiner

3. Kammer: Vizepräsident Seidl
BVRin Seibert
BVRin Haas

Bei Verhinderung ordentlicher Kammermitglieder treten
1. für die Mitglieder der 1. Kammer die Mitglieder der 3. Kam¬

mer, sodann die Mitglieder der 2. Kammer,
2. für die Mitglieder der 2. Kammer die Mitglieder der 1. Kam¬

mer, sodann die Mitglieder der 3. Kammer,
3. für die Mitglieder der 3. Kammer die Mitglieder der 2. Kam¬

mer, sodann die Mitglieder der 1. Kammer,

jeweils mit dem zuletzt genannten Mitglied beginnend, als Stell¬
vertreter ein.

Jede der drei Kammern ist für die Verfassungsbeschwerden und
die Anträge nach § 80 BVerfGG aus den Dezernaten ihrer ordent¬
lichen Mitglieder zuständig. Hinsichtlich der Verfassungsbe
schwerden und dieser Anträge aus dem Dezernat von Vize¬
präsident Seidl ist jedoch nur die 1. Kammer zuständig.

3. Aus s chuß gemäß §14 Ab s . 5 BVerfGG

Für das Geschäftsjahr 1998 werden in den Ausschuß gemäß § 14
Abs. 5 BVerfGG berufen:
BVR Grimm
BVR Kühling
und als Stellvertreterinnen
BVRin Seibert
BVRin Jaeger.
Die Vertreter sind in der Reihenfolge zuständig, in der sie vor¬
stehend aufgeführt sind.

4. Voruntersuchung gemäß § 3 8 Abs. 2,
§54 Ab s . 2 und §58 Ab s . 1 BVerfGG

Für die Durchführung der Voruntersuchung in den Fällen von
§ 38 Abs. 2, § 54 Abs. 2 und § 58 Abs. 1 BVerfGG sind für das
Geschäftsjahr 1998 in der Reihenfolge der Verfahren folgende
Richter zuständig:
BVRin Jaeger
BVRin Haas
BVR Hömig
BVR Grimm
BVR Kühling
BVR Steiner
BVRin Seibert.
Vertreter ist jeweils der in der Reihe folgende Richter.

C. Zweiter Senat

Beschlüsse des Zweiten Senats vom 3. Dezember 1997

1. Geschäftsverteilung des Senats

I.

1. In V erfas sungsb es ch wer de-V erfahren nach Artikel 93 Abs. 1
Nr. 4a und 4b GG (§ 13 Nr. 8a BVerfGG) und in Verfahren
der konkreten Normenkontrolle nach Artikel 100 Abs. 1 GG
(§ 13 Nr. 11 BVerfGG) erfolgt die Bestellung des Bericht¬
erstatters in Zuordnung zu den aus Nummer I der Anlage
ersichtlichen Rechtsgebieten.

2. In den Verfahren der abstrakten Normenkontrolle nach
Artikel 93 Abs. 1 Nr. 2 GG (§ 13 Nr. 6 BVerfGG), der Vorlagen
nach Artikel 100 Abs. 3 GG (§ 13 Nr. 13 BVerfGG) und der
sonstigen Fälle nach Artikel 93 Abs. 2 GG (§ 13 Nr. 15
BVerfGG) orientiert sich die Bestellung des Berichterstatters
an den aus Nummer I der Anlage ersichtlichen Rechtsgebie¬
ten und maßgeblich daran, welcher Richter angesichts der
Geschäftslage das Verfahren gegenwärtig am wirksamsten
fördern kann.

II.
In den übrigen Verfahrensarten erfolgt die Bestellung des
Berichterstatters nach Maßgabe der aus Nummer II der Anlage
ersichtlichen Verteilung.
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III.
In Fällen der nicht nur kurzfristigen Dienstunfähigkeit oder der
nachhaltigen Überlastung eines Richters kann abweichend von
der unter I und II geregelten Geschäfts Verteilung ein anderer
Richter zum Berichterstatter bestellt werden.

Anlage
Vorsitzende des Senats
Präsidentin Limbach

I. 1. Parlamentsrecht,
2. Streitige Zivilgerichtsbarkeit (10% der Eingänge).

II. Organstreitigkeiten nach Artikel 93 Abs. 1 Nr. 1 GG (§ 13
Nr. 5 BVerfGG), öffentlich-rechtliche Streitigkeiten inner¬
halb eines Landes nach Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4 GG (§ 13 Nr. 8
BVerfGG) und VerfassungsStreitigkeiten innerhalb eines
Landes nach Artikel 99 GG (§ 13 Nr. 10 BVerfGG), sofern sie
überwiegend den Umfang der Rechte und Pflichten der Par¬
lamente und ihrer Organteile betreffen.

BVRin Graßhof
I. 1. Wahlrecht,

2. Aus dem Strafverfahrens- und Ordnungswidrigkeiten¬
recht: W ieder eins etzung,

3. Klageerzwingungsverfahren (50% der Eingänge),
4. Streitige Zivilgerichtsbarkeit (60% der Eingänge),
5. Freiwillige Gerichtsbarkeit,
6. Staatsangehörigkeitsrecht,
7. Auslieferungsrecht,

8. Zentralregistersachen.
II. 1. Verfahren nach Artikel 18 GG (§ 13 Nr. 1 BVerfGG),

2. Verfahren nach Artikel 41 Abs. 2 GG (§ 13 Nr. 3 BVerfGG),
3. Organstreitigkeiten nach Artikel 93 Abs. 1 Nr. 1 GG (§ 13

Nr. 5 BVerfGG) und Verfassungsstreitigkeiten innerhalb
eines Landes nach Artikel 99 GG (§ 13 Nr. 10 BVerfGG),
sofern sie das Wahlrecht betreffen.

BVR Kruis
I. l. Materielles und formelles Strafvollstreckungsrecht,

2. Maßnahmen im Vollzug von
a) Untersuchungshaft,
b) Strafhaft,
c) Unterbringungen,
d) sonstigen Freiheitsentziehungen,

3. Maßnahmen nach dem 1. Buch, 8. Abschnitt StPO in
Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren,

4. Ordnungswidrigkeitenrecht, ausgenommen Wiedereinset¬
zung.

II. 1. Bund/Länderstreitigkeiten nach Artikel 84 Abs. 4 Satz 2,
Artikel 93 Abs. 1 Nr. 3 und 4 GG (§ 13 Nr. 7 und 8
BVerfGG),

2. Verfassungsstreitigkeiten innerhalb eines Landes nach
Artikel 99 GG (§ 13 Nr. 10 BVerfGG), soweit nicht ein
anderer Richter zuständig ist.

BVR Kirchhof
I. 1. Finanzverfassungs- und Haushaltsrecht,

2. Abgaben- und Steuerrecht, einschließlich Verfahrens-
recht,

3. Verfahren aus sämtlichen Rechtsgebieten, bei denen die
Auslegung von Völker- und Europarecht von erheblicher
Bedeutung sind,

4. Klageerzwingungsverfahren (50% der Eingänge),
5. Anordnung und Aufrechterhaltung von Untersuchungs¬

haft.
II. l. Organstreitigkeiten nach Artikel 93 Abs. 1 Nr. 1 GG (§ 13

Nr. 5 BVerfGG), soweit nicht ein anderer Richter zustän¬
dig ist,

2. Verfahren nach Artikel 100 Abs. 2 GG (§ 13 Nr. 12
BVerfGG).

BVR Winter
I. 1. Strafrecht, ohne Wehrstrafrecht,

2. Strafverfahrensrecht, soweit nicht ein anderer Richter
zuständig ist,

3. Gnadensachen,
4. Streitige Zivilgerichtsbarkeit (15% der Eingänge).

II. 1. Öffentlich-rechtliche Streitigkeiten zwischen verschiede¬
nen Ländern nach Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4 GG (§ 13 Nr. 8
BVerfGG), soweit nicht ein anderer Richter zuständig ist,

2. Öffentlich-rechtliche Streitigkeiten innerhalb eines Lan¬
des nach Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4 GG (§ 13 Nr. 8 BVerfGG),
soweit nicht ein anderer Richter zuständig ist.

BVR Sommer
I. 1. Materielles Asylrecht (15% der Eingänge),

2. Asylverfahrensrecht,

3. Ausländerrecht,

4. Streitige Zivilgerichtsbarkeit (15% der Eingänge),
5. Sozialgerichtsbarkeit, Arbeitsgerichtsbarkeit,
6. Verwaltungsgerichtsbarkeit, soweit nicht ein anderer

Richter zuständig ist,
7. Wiedergutmachungsrecht einschließlich des Gesetzes zur

Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen
Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes.

II. Verfahren nach Artikel 61 GG (§ 13 Nr. 4 BVerfGG).

BVR Jentsch
I. 1. Parteienrecht,

2. Recht des öffentlichen Dienstes, einschließlich Verfah¬
rensrecht,

3. Personalvertretungsrecht,
4. Wehr- und Ersatzdienstrecht, einschließlich Unterhaltssi¬

cherungsrecht,

5. G 131,
6. Berufs- und Ausbildungsrecht,

7. Berufs- und Ehrengerichtsbarkeit,
8. Wehrstrafrecht,

9. Materielles Asylrecht (37,5% der Eingänge).
II. 1. Verfahren nach Artikel 21 Abs. 2 GG (§ 13 Nr. 2

BVerfGG),
2. Verfahren nach Artikel 98 Abs. 2 und 5 GG (§ 13 Nr. 9

BVerfGG),
3. Organstreitigkeiten nach Artikel 93 Abs. 1 Nr. 1 GG (§ 13

Nr. 5 BVerfGG), öffentlich-rechtliche Streitigkeiten inner¬
halb eines Landes nach Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4 GG (§ 13
Nr. 8 BVerfGG) und Verfas sungs Streitigkeiten innerhalb
eines Landes nach Artikel 99 GG (§ 13 Nr. 10 BVerfGG),
sofern sie den verfassungsrechtlichen Status politischer
Parteien betreffen.

BVR Hassemer
I. 1. Kommunalrecht, insbesondere V erfas sungsb es chwerden

gemäß § 91 BVerfGG,
2. Materielles Asylrecht (47,5% der Eingänge),
3. Staatskirchenrecht einschließlich des Rechts der Dienst¬

verhältnisse zu Religionsgesellschaften und des zugehöri¬
gen Dis ziplinarrechts,

4. Privat- und Nebenklage,
5. Wiederaufnahme des Strafverfahrens (4. Buch StPO) ein¬

schließlich der Rehabilitierungs- und Kas s ations verf äh¬
ren.

II. Verfahren nach Artikel 126 GG (§ 13 Nr. 14 BVerfGG).

2. Kammern des Senats
gemäß §15a Abs.l Satz 1

und Abs. 2 BVerfGG
Für das Geschäftsjahr 1998 werden gemäß § 15a Abs. 1 Satz 1
und Abs. 2 BVerfGG drei Kammern in folgender Besetzung
gebildet:
1. Kammer: BVR Sommer

BVR Jentsch
BVR Hassemer

2. Kammer: Präsidentin Limbach
BVR Kruis
BVR Winter

3. Kammer: Präsidentin Limbach
BVRin Graßhof
BVR Kirchhof

Bei Verhinderung ordentlicher Kammermitglieder treten
a) für die Mitglieder der 1. Kammer die Mitglieder der 2. Kam¬

mer, sodann die Mitglieder der 3. Kammer,
b) für die Mitglieder der 2. Kammer die Mitglieder der 3. Kam¬

mer, sodann die Mitglieder der 1. Kammer und
c) für die Mitglieder der 3. Kammer die Mitglieder der 1. Kam¬

mer, sodann die Mitglieder der 2. Kammer,

jeweils mit dem dienstjüngsten Mitglied (§ 8 der Geschäftsord¬
nung des Bundesverfassungsgerichts) beginnend, als Stellver¬
treter ein.
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Die 1. und 2. Kammer ist für die Verfassungsbeschwerden und
Vorlagen (§ 81 BVerfGG) aus den Dezernaten ihrer ordentlichen
Mitglieder zuständig, die 3. Kammer ist für Verfassungsbe¬
schwerden und Vorlagen (§ 81 BVerfGG) aus den Dezernaten
der Richterin Graßhof und des Richters Kirchhof zuständig.

3. Ausschuß gemäß §14 Ab s. 5 BVerfGG
Für das Geschäftsjahr 1998 werden in den Ausschuß gemäß § 14
Abs. 5 BVerfGG berufen:
BVRin Graßhof
BVRKruis
und als Stellvertreter
BVR Kirchhof
BVR Winter.
Die Vertreter sind in der Reihenfolge heranzuziehen, in der sie
vorstehend aufgeführt sind.

D. Beschluß des Plenums
des Bundesverfassungsgerichts vom 6. Dezember 1978
Soweit sich die Zuständigkeit der Senate nach dem Anfangs¬

buchstaben richtet, entscheidet der Name des Beschwerdefüh¬
rers, bei mehreren BeschWerdeführern des in der Verfassungs-
beschwerdeschrift an erster Stelle Genannten.

Im einzelnen sind maßgebend:
1. bei Verfassungsbeschwerden natürlicher Personen:

der Anfangsbuchstabe des Familiennamens; dabei gelten die
zum N m n gehörenden Adelsbezeichnungen im Sinne der
Zuständigkeitsregelung nicht als Teil des Familiennamens;

werden nebeneinander eine Firma und ihre Inhaber oder
eine Gesellschaft und ihre Gesellschafter als Beschwerdefüh¬
rer genannt, so ist nur die Firma (Gesellschaft) maßgebend;

2. bei Verfassungsbeschwerden juristischer Personen:
a) der Anfangsbuchstabe des ersten in der Bezeichnung des

Beschwerdeführers enthaltenen Familiennamens,
gleichviel, ob er als Hauptwort, Eigenschaftswort oder
Bestandteil eines zusammengesetzten Wortes erscheint;

b) beim Fehlen eines derartigen Familiennamens der
Anfangsbuchstabe des ersten Hauptwortes;

c) beim Fehlen auch eines Hauptwortes der Anfangsbuch¬
stabe des ersten Wortes;

in den Fällen zu Buchstabe b und c bleiben jedoch folgende
Worte und ähnliche korporative Sammelbezeichnungen  
sofern sie nicht als Bestandteil eines zusammengesetzten Wor¬
tes gebraucht sind   außer Betracht:

Aktiengesellschaft, Anstalt, Bank, Baugenossenschaft, Bau¬
gesellschaft, Bauverein, Direktion, Fabrik, Firma, Gemeinde,
Gesellschaft, Genossenschaft, Gewerkschaft, Grube, Grund¬
stücks-, Handels-, Kommanditges ells chaft, Korporation, Stif¬
tung, Verband, Verein, Vereinigung, Zeche, Zentrale;

3. bei Verfassungsbeschwerden
a) eines Konkursverwalters: der Name des Gemeinschuld¬

ners;

b) eines Zwangsverwalters oder Treuhänders: der Name des
Schuldners bzw. des Betreuten;

c) eines Nachlaß Verwalters, Nachlaßpflegers oder Testa¬
mentsvollstreckers : der Name des Erblassers.
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Geschäftsverteilungsplan
des Bundesgerichtshofs für das Geschäftsjahr 1998

A. Geschäftsverteilung

I. Zivilsenate
Dem I. Zivilsenat sind zugewiesen

1. die Rechtsstreitigkeiten über Urheberrecht, Verlagsrecht
und das Geschmacksmusterrecht;

2. die Rechts Streitigkeiten aus dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes, soweit sie nicht dem X. Zivilsenat zugewie¬
sen sind, inbesondere die Rechtsstreitigkeiten über
a) Marken und sonstige Kennzeichen (§ 1 Markengesetz),
b) Ansprüche aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wett¬

bewerb, dem Rabattgesetz und der Zugabeverordnung,
c) Namensrecht, soweit es sich um die Verwechselbarkeit

im geschäftlichen Verkehr handelt;
3. die Rechtsstreitigkeiten aus dem Sortenschutzgesetz, soweit

es sich um Streitigkeiten über die Sortenbezeichnung han¬
delt;

4. die Entscheidungen über Rechtsbeschwerden gegen Be¬
schlüsse des Bundespatentgerichts nach dem Warenzei¬
chengesetz, dem Markengesetz und in Geschmacksmuster-
sachen sowie in Sortenschutzsachen, soweit es sich u  die
S ortenb ezeichnung handelt;

5. die Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus Kommissions¬
geschäften (§§ 383 ff. HGB);

6. die Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus Speditions-,
Lager- und Frachtgeschäften;

7. die Ents cheidungen nach § 7 Abs. 2 LwVG (kraft Gesetzes);
8. die Ansprüche eines Patentanwaltes und gegen einen

Patentanwalt aus Anlaß seiner Berufstätigkeit (Patentan¬
walts ordnung) einschließlich von Schadensersatzansprü-
chen, soweit es sich um Tätigkeiten auf den dem I. Zivil¬
senat zugewiesenen Rechtsgebieten handelt.

Dem II. Zivilsenat sind zugewiesen
1. a) die Seesachen (§§ 476 ff. HGB nebst Strandungsord¬

nung) ,
b) die Binnenschiffahrts- und Flößereisachen (BinSchG,

FlößereiG),
c) die Rechtsstreitigkeiten aus Schlepp Verträgen oder aus

dem Zusammenstoß von Wasserfahrzeugen mit anderen
Gegenständen einschließlich Fernschädigung,

d) die Rechtsstreitigkeiten aus Versicherungen (einschl.
von Rückversicherungen) von Wasserfahrzeugen sowie
aus Güterversicherungen für den Transport über See
oder auf Binnengewässern allein oder in Verbindung
mit Landtransport, soweit der Schwerpunkt des Rechts¬
streits in der Revisionsinstanz auf nautischen Fragen
liegt,

e) die Rechtsstreitigkeiten aus dem Gesetz über Rechte an
eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken vom
15. November 1940, über Besitz und Eigentum an Schif¬
fen und S chiffsbauwerken,

f) die Rechtsstreitigkeiten über Schiffspfandrechte und
Zwangsvollstreckung in Schiffe (§§ 162 ff. ZVG);

2. die Rechtsstreitigkeiten über
a) Ansprüche aus Gesellschaftsverhältnissen (§§ 705 ff.

BGB) und Gemeinschaften (§§ 741 ff. BGB),
b) innere Verhältnisse von Handelsgesellschaften, stillen

Gesellschaften und eingetragenen Genossenschaften
sowie Vereinen (auch Versicherungs vereinen auf
Gegenseiti keit) mit Einschluß der Rec tsstreitigkeiten
zwischen diesen Gesellschaften, Genossenschaften oder
Vereinen und ihren Vorstandsmitgliedern oder
Geschäftsführern; ferner Rechtsstreitigkeiten aus dem
Umwandlungsgesetz,

c) Durchgriffshaftung der Mitglieder juristischer Personen
(Mißbrauch der Rechtsform), sofern es nicht mit Rück¬
sicht auf das im übrigen anzuwendende Recht zweck¬
mäßig erscheint, daß die Sache von dem für dieses
Recht zuständigen Senat erledigt wird,

d) vermögensrechtliche Auseinandersetzung nichtehe¬
licher Leb ensgemeins chaften,

e) Firmenrecht (§§ 17 ff. HGB), soweit nicht der I. Zivil¬
senat zuständig ist (Nr. 2a),

f) Ansprüche aus unerlaubter Handlung, soweit sie ihre
Grundlage in der Verletzung eines gesellschaftsrecht¬
lichen Schutzgesetzes (§ 823 Abs. 2 BGB) haben;

3. die Rechts Streitigkeiten über
a) Ansprüche aus Besitz und Eigentum an beweglichen

Sachen, aus Funden (§§ 965 ff. BGB) sowie auf Vor¬
legung von Sachen (§§ 809 811 BGB), soweit nicht der
XI. Zivilsenat zuständig ist,

b) Ansprüche aus Nießbrauch und Pfandrecht an bewegli¬
chen Sachen und Rechten einschließlich des kaufmän¬
nischen Zurückbehaltungsrechts (§ 369 HGB) und von
Rechtsgeschäften hierüber, soweit nicht der V. Zivil¬
senat oder der XI. Zivilsenat zuständig ist;

4. die Entscheidungen im Falle des § 28 FGG, soweit es sich
a) um die Führung der Schiffsregister, Binnenschiffsregi¬

ster und Schiffsbauregister und sonstige Befugnisse der
Registerrichter oder Dispachen,

b) um die Führung der Handelsregister, Genossenschafts¬
register und Vereinsregister und um sonstige Befugnisse
der Registerrichter,

c) um Ents cheidungen nach §§ 98, 99 AktG
handelt.

Dem III. Zivilsenat sind zugewiesen
1. die Rechts Streitigkeiten über Schadensersatzansprüche

a) von juristischen Personen des öffentlichen Rechts gegen
ihre Beamten, Richter und Soldaten auf Grund des
Dienstverhältnisses, soweit nicht der V. Zivilsenat
(Nr. lf) oder der IX. Zivilsenat (Nr. 6) zuständig ist,

b) gegen Beamte aus § 839 BGB, soweit nicht der V. Zivil¬
senat (Nr. lf) oder der IX. Zivilsenat (Nr. 6) zuständig
ist,

c) gegen juristische Personen des öffentlichen Rechts auf
Grund des Artikels 131 WRV und des Artikels 34 GG,
soweit nicht der V. Zivilsenat (Nr. lf) oder der IX. Zivil¬
senat (Nr. 6) zuständig ist,

d)  egen juristische Personen des öffentlichen Rechts aus
der Verletzung der Straßenunterhaltungspflicht oder
Verkehrssicherungspflicht auf Straßen, jedoch mit Aus¬
nahme von Wasserstraßen, für die der II. Zivilsenat
zuständig ist (Nr. le);

2. die Rechts Streitigkeiten über
a) Folgekosten bei straßenbaubedingter Verlegung von Ver¬

sorgungsleitungen,
b) Ansprüche auf Entschädigung wegen

aa) Enteignung (eins chließlich enteignungs gleichen
Eingriffs) sowie Maßnahmen enteignungsähnlicher
Art,

bb) Strafverfolgungsmaßnahmen,
c) vermögensrechtliche Ansprüche aus Aufopferung für

das gemeine Wohl und aus öffentlich-rechtlicher Ver¬
wahrung sowie Schadensersatzansprüche aus der Ver¬
letzung öffentlich-rechtlicher Pflichten (§ 40 Abs. 2
Satz 1 VwGO),

d) Ansprüche aus der Menschenrechtskonvention;
3. die Entscheidungen in Baulandsachen;
4. die Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus dem Gesetz

zum Schutz gegen Fluglärm vom 30. Mä z 1971;
5. die Rechtsstreitigkeiten über Stiftungen (§§ 80 ff. BGB),

Nießbrauch an Vermögen (§§ 1085 ff. BGB) und Leibrenten
(§§ 759 ff. BGB);

6. die Rechtsstreitigkeiten über Auftragsverhältnisse
(§§ 662 676 BGB) und Geschäftsführung ohne Auftrag
(§§ 677 687 BGB), soweit nicht der IX. Zivilsenat (Nr. 4)
oder der XI. Zivilsenat (Nr. 2a) zuständig ist;

7. die Rechtsstreitigkeiten über Dienstverhältnisse, soweit
nicht der I. Zivilsenat (Nr. 8), der VI. Zivilsenat (Nr. 1), der
VII. Zivilsenat (Nr. 2), der IX. Zivilsenat (Nr. 4), der
X. Zivilsenat (Nr. 7) oder der XI. Zivilsenat (Nr. 2a) zustän¬
dig ist;

8. die Rechts Streitigkeiten über die Vertrags Verhältnisse der
Mäkler (§§ 652 ff. BGB) einschließlich der Handelsmäkler
(§§ 93 ff. HGB) sowie über Ansprüche aus § 354 HGB;


